
 

Öffnungszeiten: 
Mo 08.00 - 12.00 und 14.00 - 15.30 Uhr 
Di u. Fr 08.00 - 12.00 Uhr 
Mi 08.00 - 17.00 Uhr durchgehend 
Do 08.00 - 14.00 Uhr durchgehend 

Informationen und Kontakt: 
www.biberach.de 
poststelle@biberach.de 
Zentrale 07351/52-0 
Fax  07351/52 53 50 

Hausanschrift: 
Landratsamt Biberach 

Rollinstraße 9 
88400 Biberach 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Biberach 
BLZ 654 500 70 Kto-Nr. 6303 
IBAN DE55 65450070 0000 006303/ 
BIC SBCRDE66 

 

An das 
Landratsamt Biberach 
Kfz-Zulassungsbehörde 
 
 
 

Empfangsberechtigung nach §46 Abs. 2 FZV 
Amtl. Kennzeichen BC-__________ 

 
 

Erklärung des Fahrzeughalters: 
 
 

Hiermit möchte ich  
 
___________________________ 
(Name des Fahrzeughalters) 

 
 
 
 

Herrn/Frau 
 
__________________________________ 
(Name des/der Empfangsberechtigten) 

 

(Adresse des/der Empfangsberechtigten) 

 
 

für das Fahrzeug mit der Fahrzeugidentnummer: _______________ 
eine Empfangsberechtigung erteilen, welche zur Annahme sämtlichen Postverkehrs 
im Rahmen der Zulassung und Haltung des Kraftfahrzeugs beinhaltet. 
Grund hierfür ist, dass ich über keinen Wohnsitz (bzw. bei Firmen: Sitz, 
Niederlassung, Dienststelle) in der Bundesrepublik Deutschland verfüge. 
 
 
_________________   _________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift Fahrzeughalter) 

 

Erklärung des Empfangsberechtigten: 
 

Hiermit erkläre ich mich bereit die Empfangsberechtigung anzunehmen. 
 
 
_________________   __________________________________ 
(Ort, Datum)    Unterschrift des Empfangsberechtigten 

 
 

Hinweis: Die Zulassungsbehörde benötigt den Personalausweis bzw. Pass des 
Fahrzeughalters und des Empfangsberechtigten. Eine Kopie des Personalausweises 
bzw. des Passes ist jedoch ausreichend. 
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